
Ausschlussfrist:                           Antragseingang bis zum 15. des Folgemonats ! 
      
 
Kreis Herford 
Soziale Leistungen 
Investitionskostenförderung 
32045 Herford 
 
Antrag auf Gewährung eines nutzer/-innenbezogenen Aufwendungszuschusses für 
Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen nach                   
§ 13 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) i. V. m. Teil I  der 
Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und 
nach § 8a SGB XI (APG DVO NRW) für den Monat: 
                          _____________________________ 
 
 

 Tages-/ Nachtpflege     Kurzzeitpflege 
 
 

 

1. Antragsteller/-in 

 
 Bezeichnung und Anschrift 

 der Trägerin/des Trägers 

 der Einrichtung: 

 

Bezeichnung und Anschrift der  

Einrichtung 

(Tages-/Nacht-, Kurzzeitpflege)  

für die der Investitionskosten-

zuschuss  beantragt wird: 

(ggfs. Stempel) 

 

 

 Abrechnungsstelle: 

 Auskunft erteilt: 

 (Name/Tel.-Durchwahl/Email) 

 

 

 Bankverbindung: 

 

IBAN.:   

 

BIC: 

 

Konto-Inhaber: 

 

 



2. Erklärungen 
 
Der Antragsteller/die Antragstellerin erklärt rechtsverbindlich, dass 
 
2.1 die Voraussetzungen gemäß § 11 APG NRW erfüllt werden: 

- Versorgungsvertrag nach § 72 Abs. 1 SGB XI  liegt vor;  
- Vergütungsvereinbarung nach § 85 SGB XI liegt vor; 
- die Anforderungen an die Wohnqualität nach dem Wohn- u. Teilhabegesetz und den darauf 

beruhenden Rechtsverordnungen werden beachtet; 
    
2.2 ein Bescheid über die Festsetzung der anerkennungsfähigen Aufwendungen gem. § 12 APG DVO NRW 

durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe vorliegt; 
 
2.3 für die in der Anlage zum Antrag genannten Pflegebedürftigen der Bescheid über die Gewährung von 

Leistungen nach den  §§ 41 bzw. 42 SGB XI  vorliegt; 
 
2.4 für die in der Anlage genannten Pflegebedürftigen keine Ansprüche auf soziale Entschädigung nach 

dem SGB XIV bestehen (früher: „Kriegsopferfürsorge“); 
 
2.5 der Nutzer/die Nutzerin der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflegeeinrichtung seinen/ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt im Zeitpunkt der Aufnahme in diese Einrichtung im Kreis Herford hat oder in den zwei Monaten 
vor der Aufnahme zuletzt gehabt hat; 

 
2.6 den in der Anlage zum Antrag genannten Pflegebedürftigen für den Antragszeitraum keine nach       APG 

DVO NRW förderfähigen Aufwendungen in Rechnung gestellt werden bzw. wurden; 
 
2.7 bei der Belegung von Kurzzeitpflegeplätzen die laut Versorgungsvertrag vereinbarte Anzahl von 

Kurzzeitpflegeplätzen insgesamt nicht überschritten wurde; 
 
2.8 dem Kreis Herford alle Änderungen der entscheidungserheblichen Tatsachen für die Gewährung des 

bewohnerorientierten Aufwendungszuschusses (z. B. Betriebsschließung, Trägerwechsel, Änderung der 
Bezeichnung des Dienstes, Änderung der Rechtsform, organisatorische Veränderungen) unverzüglich 
mitgeteilt werden; 

 
2.9 alle Angaben in diesem Antrag (einschließlich Anlagen) vollständig und richtig sind; 
 
2.10 zu Unrecht erhaltene Leistungen erstattet werden; 
 
2.11 dem Unterzeichner/der Unterzeichnerin bekannt ist, dass er/sie wegen unvollständiger oder unwahrer 

Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann (§ 263 Strafgesetzbuch); 
 
2.12 prüffähige Unterlagen über die Leistungsvoraussetzungen (Belegungslisten, Einstufung in die Pflegestufe, 

Nachweise auf Anspruch von Leistungen gem. §§ 39, 41 und 42 SGB XI Aufnahme- und Entlassdatum, 
Rechnungskopien über den Aufenthalt der Nutzer/Nutzerinnen) mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden 
und bei Überprüfung durch den Kreis Herford vorgelegt werden. 

 

 
3. Anlagen 
 

 Belegungsliste Tages-/Nachtpflege oder Kurzzeitpflege! 

 Kopie des Versorgungsvertrages nach § 72 Abs. 1 SGB XI (sofern dieser dem Kreis Herford noch nicht 

     vorliegt oder zwischenzeitlich gegenüber der bereits vorliegenden Fassung Änderungen eingetreten sind) 

 Kopie der Vergütungsvereinbarung nach § 85 SGB XI (sofern diese dem Kreis Herford noch nicht vorliegt o. 

    zwischenzeitlich gegenüber der bereits vorliegenden Fassung Änderungen eingetreten sind) 

 Bescheid über die Festsetzung der anerkennungsfähigen Aufwendungen gem. § 12 APG DVO NRW (sofern 
diese dem Kreis Herford noch nicht vorliegt o. zwischenzeitlich eine neue Kostenfestsetzung im Rahmen der 
gesonderten Berechnung erfolgt ist) 

 

 
 
_________________________                                     _____________________________ 
                Ort, Datum                                                                                     rechtsverbindliche Unterschrift 
                                                                                                                        und Stempel der Einrichtung 


